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Einleitung

I. Thema

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, folgende Frage zu erör-
tern: Hat es das nationale Recht in seinen Händen, welche Wirkung das
Völkerrecht in der nationalen Rechtsordnung entfaltet? Das Thema des Ver-
hältnisses von internationalem zu nationalem Recht, bekannt auch unter
dem Titel Völkerrecht und Landesrecht, kann wohl zweifelsohne als juristi-
scher Dauerbrenner bezeichnet werden. Seit der Existenz des internationa-
len Rechts galt es schon das Verhältnis zum nationalen Recht herzustellen
bzw. zu (er)klären. Viele unterschiedliche Theorien wurden entwickelt, um
die komplexen und umstrittenen Beziehungen des Verhältnisses von Völker-
recht zu Staatsrecht grundlegend erklären zu können. Dementsprechend
wurden im Sinne diverser Theorien viele Begriffe okkupiert. Ein Umstand,
der es heutzutage erschwert, auch nur einen kurzen Themenabriss neutral
zu verfassen, ohne sich an eine bestimmte Theorie anzulehnen. Bezeichnun-
gen, wie Rezeption, Inkorporation, Adoption und Transformation können
nur schwerlich unvorbelastet einer Ausführung zu Grunde gelegt werden.
Selbst beim Begriff der Rechtsordnung ist Vorsicht geboten, um nicht zu-
gleich als ein Verfechter dieser oder jener Lehre gebrandmarkt zu werden.
Die Begriffsverwendung „der Rechtsordnung“ oder „der Rechtsordnungen“
sagen hierüber unbedacht schon sehr viel aus. Gleichzeitig ist es aber
ebenso wenig angebracht, mit den Stimmen derer, die des Streits überdrüs-
sig sind, zu sagen, der langanhaltende und tiefschürfende Diskurs sei künst-
lich und führe an der Realität vorbei.1 Nicht zuletzt die voranschreitende

1 G. G. Fitzmaurice, The general principles of international law considered from
the standpoint of the rule of law, 92 RdC Bd. II (1957), 1 (71), bezeichnete den
Diskurs als „unreal, artificial and strictly beside the point“ und behauptete darüber
hinaus (71 f.): „In the same way it would be idle to start a controversy about whet-
her the English legal system was superior to or supreme over the French or vice-
versa, because these systems do not pretend to have the same field of application.“
Dies fortführend H. Keller, Rezeption des Völkerrechts (2003), 6 ff. Kritik an dieser
Geringschätzung des theoretischen Hintergrunds des Verhältnisses von Völkerrecht
zu Staatsrecht ließ aber nicht lange auf sich warten. Siehe dafür S. Griller, Völker-
recht und Landesrecht in: R. Walter/C. Jabloner/K. Zeleny (Hrsg.), Hans Kelsen
und das Völkerrecht – Ergebnisse eines internationalen Symposiums in Wien
(2004), 83 (84, insbes. Fn. 3).



„Globalisierung des Rechts“2, von einigen Autoren bereits als die „Konstitu-
tionalisierung des Völkerrechts“3 umschrieben, zeigt die aktuelle und in Zu-
kunft weiter zunehmende Brisanz des Themas. Die Europäische Union ist
gestützt auf völkerrechtliche Verträge, die tief in und durch das nationale
Rechtssystem ihrer Mitgliedstaaten (ein)wirken. Ähnliche Entwicklungen
sind für andere regionale und internationale Organisationen zumindest zu-
künftig vorstellbar. Auch die zunehmende Entwicklung des Völkerstrafrechts
zeigt die Interdependenz von internationalem und nationalem Recht. Die ak-
tuelle Praxis im UN-Sicherheitsrat weist schlussendlich ebenfalls die erhöhte
Einwirkung von internationalem Recht in nationale Souveränitätsrechte aus.
Beispiele dafür sind u. a. die Sicherheitsratsresolutionen 1970 und 1973 be-
zogen auf Libyen und anderer Staaten,4 wie generell Sicherheitsratsresolutio-
nen, die so genannte Asset Freeze Maßnahmen zur Terrorismus-bekämpfung
zum Ziel hatten.5 Die Wirkung dieser Sicherheitsratsresolutionen in den na-
tionalen Rechtssystemen der UN-Mitgliedstaaten dreht sich ebenfalls direkt
um die Frage des Verhältnisses von Völkerrecht zu Landesrecht.6 Weitere
Beispiele hierzu könnten nahezu beliebig fortgesetzt werden.

II. Monismus vs. Dualismus

Wohl keine andere juristische Fragestellung hat die zwei Begriffe Monis-
mus und Dualismus für sich derart in Anspruch genommen, wie es die des
Verhältnisses von internationalem zu nationalem Recht getan hat. Die Be-

20 Einleitung

2 Vgl. für eine solche Bezeichnung J.-B. Auby, Globalisation et droit public, 14
European RPL (2002), 1219 (1219): „De tous les phénomènes qui ont affecté l’évo-
lution de nos systèmes juridiques à la fin du siècle dernier, et qui détermineront le
cours de leur évolution pendant celui-ci, la globalisation est l’un des plus impor-
tants: c’est probablement même le plus important.“ Siehe auch A. Peters, The glo-
balization of state constitutions, in: J. Nijman/A. Nollkaemper (Hrsg.), New per-
spectives on the divide between national and international law (2007), 251 ff.; vgl.
ebenso D. J. Bederman, Globalization and international law (2008).

3 Siehe dafür grundlegend A. Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemein-
schaft (1926); wie kürzlich J. Klabbers et al. (Hrsg.), The constitutionalization of
international law (2009); und neuerdings T. Kleinlein, Konstitutionalisierung im
Völkerrecht – Konstruktion und Elemente einer idealistischen Völkerrechtslehre
(2012).

4 Siehe UN Doc. S/RES/1970 vom 10. März 2011 wie UN Doc. S/RES/1973
vom 17. März 2011.

5 Siehe dazu UN Doc. S/RES/1267 (1999), vom 15. Oktober 1999 wie UN Doc.
S/RES/1333 (2000), vom 19. Dezember 2000. Vgl. dazu überblicksartig T. Meer-
pohl, Individualsanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – Das Sank-
tionsregime gegen die Taliban und Al-Qaida vor dem Hintergrund des Rechts der
VN und der Menschenrechte (2007).

6 Siehe dazu unten A.II.2.h) und insbes. Fn. 230.



griffe haben in ihrer sprachlichen Bedeutung gemeinsam, dass sie auf ein
bestimmtes System bzw. eine gewisse Ordnung abzielen. Der eine Begriff
kennt eine (mono) und der andere zwei (dual) Ordnungen des Rechts,
in dem nunmehr seit Jahrhunderten andauernden Diskurs. Bereits diese
Gemeinsamkeit zeigt aber deutlich die theoretischen Divergenzen dieser
Theorien.

Dualisten vertreten die Sichtweise von zwei voneinander zu unterschei-
denden, unabhängigen Rechtsordnungen des Völkerrechts wie des Landes-
rechts.7 Dies wurde mit der Phrase von Heinrich Triepel begründet, welche
besagt: „Völkerrecht und Landesrecht sind nicht nur verschiedene Rechts-
theile, sondern auch verschiedene Rechtsordnungen. Sie sind zwei Kreise,
die sich höchstens berühren, niemals schneiden.“8 Diese Trennung basiert
auf der Annahme, dass Völkerrecht und nationales Recht aus verschiedenen
Rechtsquellen fließen, was zwangsläufig zu unterschiedlichen Rechtsord-
nungen mit unterschiedlichen Geltungsgründen führen müsse.9 In weiterer
Folge schließe dies sogar die theoretische Möglichkeit eines identen Inhalts
wie identer Adressaten beider Rechtsordnungen aus,10 was zugleich zur Ne-
gation eines wie auch immer gearteten Normkonflikts zwischen internatio-
nalem und nationalem Recht führe.11 Konsequenterweise vermag somit we-
der internationales nationalem oder auch nationales internationalem Recht
zu derogieren.12 Das hat zur Folge, dass internationales Recht auf irgend-
eine Weise in nationales Recht umgewandelt, in der Sprache der Dualisten
„transformiert“ werden muss, um auf der innerstaatlichen Ebene wirksam
zu sein.13 Völkerrecht an sich könne nämlich nur Verpflichtungen für Staa-
ten, aber nie für Individuen generieren.14 Diese radikale Position wich im

II. Monismus vs. Dualismus 21

7 Als Vertreter des Dualismus muss erwähnt werden H. Triepel, Völkerrecht und
Landesrecht (1899), 8 f.; siehe des Weiteren D. Anzilotti, Lehrbuch des Völkerrechts
I: Einführung – Allgemeine Lehren, vom Verfasser durchgesehene und autorisierte
Übertragung nach der 3., erweiterten und revidierten italienischen Auflage von C.
Bruns und K. Schmid (1929), 36, 45 ff.; wie auch W. Rudolf, Völkerrecht und deut-
sches Recht – Theoretische und dogmatische Untersuchungen über die Anwendung
völkerrechtlicher Normen in der Bundesrepublik Deutschland (1967), 158; vgl. für
einen Überblick C. Amrhein-Hofmann, Monismus und Dualismus in den Völker-
rechtslehren (2003), 80 ff.

8 H. Triepel, Völkerrecht (Fn. 7), 111.
9 D. Anzilotti, Lehrbuch (Fn. 7), 38 f.
10 H. Triepel, Völkerrecht (Fn. 7), 9, 11, 228 f.; D. Anzilotti, Lehrbuch (Fn. 7),

41 f.
11 H. Triepel, Völkerrecht (Fn. 7), 254 ff.; D. Anzilotti, Lehrbuch (Fn. 7), 42.
12 H. Triepel, Völkerrecht (Fn. 7), 257 f.; D. Anzilotti, Lehrbuch (Fn. 7), 38.
13 D. Anzilotti, Lehrbuch (Fn. 7), 41, 45 f.
14 H. Triepel, Völkerrecht (Fn. 7), 228 f., 119 f., 271; D. Anzilotti, Lehrbuch

(Fn. 7), 41 ff.; vgl. aber auch G. A. Walz, Völkerrecht und staatliches Recht – Un-
tersuchung über die Einwirkungen des Völkerrechts auf das innerstaatliche Recht


